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Seber Verfmß, lofal, ober wie bie ©roßinbuftrieEen eS

befürworten, für bie einzelnen Verufe gefonbert, bie SlrbeitS*

lofenPerficßerung bureßgufüßren, Wirb fid) als eine f)albe

SJlaßregel erweifen. ©ie Vefämpfung ber SlrbeitSlofennot
ift eine Slnfgabe ber ©efamiljeit. Sin ißr fiat ber bireft
beteiligte Slrbeiter, aie ber Slrbeitgeber, unb am aüermeiften
ber Staat als Vertreter unb Vefcßüßer ber ©efamtßeit ein
gleid) großes Sntereffe. ©ie SlrbeitSlofigfeit bringt ben

•Dlenfcßen öfonomifcß unb moralifcß herunter unb maeßt ißn
mehr unb mehr gu einer Saft für ba§ gange ©emeinwefen.
Sie ift eine Vorftufe beS Stromer* unb Verbrechertums.
Schon aus biefem ©runbe muß ber Staat im Sntereffe ber

©efamtheit an ber Vefämpfung berfelben ben größten
Stiiteil nehmen.

©ans abgefehen Pon feiner Vflicßt, bie ihm hier obliegt,
ift eS and) p feinem Slußen, ben üblen folgen ber SlrbeitS*

lofigfeit bireft entgegen 31t wirfen, ba babureß bie Slrmenlaft
unb bie Soften für bie Sîrtmaljnfttg erßeblicß öerminbert
Werben.

Slacß all bem ©efagten muß eS baßer nur als biEig
erfeßeinen, wenn bie VerficßerungSlaft auf Slrbeiter, Sirbett*

geber, ©emeinbe unb Staat gleichmäßig Oerteilt wirb. ®S

hanbelt fteß um eine Verficßernng, bie nur auf ber VafiS
fojialer ©runbfähe eingerichtet werben lauu.

2Bir füllten baßer nicht ängftlid) bie ©efaßr, arbeitslos
3U werben, in ben Perfcßiebenen ©ewerben feftftellen unb
banaeß ihre VeitragSpflicßt beftimmen. SBoIlen Wir in
bottrinärer unb äugftlicßer SBeife Oerhüten, baß fa fein beffer
geftellter Slrbeiter ober eine beffer gefteKte Snbuftrie für
einen feßleeßter fituierten Slrbeiter ober eine weniger begünftigte
Snbuftrie ein Qpfer gu bringen hat, bann laffen wir bie

©anb lieber Weg bon ber Slngelegenheit, wir werben bod)

nur etwas gufianbe bringen, was neben einigen SSorteilea

neue große Siacßteile mit fich bringt.
©ie Quoten, welche bie Slrbeiter an bie VerficßerungSlaft

beantragen haben, follen meßt ftp nach Soßnflaffen, Wie im
VaSler ©ntwnrf, fonbent naeß einem procentualen Säße
ihres SohnbetrageS beftimmt werben, ber jährlich gemäß ben

Slnforberungen ber VerficßerungSanfialt fixiert werben foH.
©ie SlrbeitSlofigfeit ift ja nidjt jebeS 3aßr gleid) groß,
©abnreß Würbe bie VerficßerungSlaft für Slrbeiter unb Slrbeit*
geber erträglicher werben. ®S ift mir befannt, baß bie

fjSofamenter non Vafel ebenfalls baS Sßftem ber procentualen
Vrämtengaßlung müttfeßen unb baSfelbe für ein weitaus
gerechteres Verfahren halten, als baS non ben 3nbuftrieHen
VafelS unb SJSrof. Slbler norgefchlagene Soßnflaffenfßftem.
©iefeS Stiftern wie bie blüßenbe ©afniftif in Vegug auf bie

geftfeßung ber ©öße ber llnterftüßuugen beS VaSler ©nt=

Wurfes taugt nicht für eine für baS praftifeße Sehen berechnete

Snftituiion ber Schwei?.
3n 23egug auf bie ©öße ber llnterftüßung genügt eS,

baß gwifeßen foleßen, bie für fich allein unb foldjen, bie für
Singehörige gu forgen haben, nnterfdjieben Wirb unb banaeß

gwei öerfcßiebene Slnfäße ber UnterftüßungSbeiträge feftgefeßt
Werben.

SluS praftifchen ©rünben foüteu bie llnterftüßungen nicht
auch für ben Sonntag ausgerichtet werben, Weil biefe Slrt
ber SluSricßtung erftenS ungebräuchlich ift unb gweitenS bie

ftatiftifdjen Vergteicßungen erfeßweren würbe.
(gortfepung folgt.)

fêIeftroted)mi$e 9htttbftf)au.
(Sleîtrijttâtêwjerï oit ber Untäfcß (SMel.) ©iefer

©age hat ber Ufongeffionär bie fßläne gur ©rfteEung einer

Sraftcentrale, bearbeitet non ©erm Sngenieur Sürfteiner,
bei ber ^Regierung beS Cantons SlppengeE Sl.=3lß. eingereicht.
SlnS bem begleitenben teeßnifeßen Vericßt geßt ßeroor, baß
bie projezierte Slnlage 1500 fßferbefräfte für Sicßt unb ca.

400 für Sraft ober ©guipaient abgugeben in ber Sage fein

wirb. ©iefeS Quantum bürfte gweifeEoS ausreichen, um
ben Vebarf ber SlppengeEifcßeit ©emeinben gu beefeu unb

wirb, um bie öoüftänbige SluSnüßung ber Slnlage gu fießern,
ber Ueberjcßuß im .Santon St. ©allen Verwenbung fiubert
fönneu.

©ie Slnlage in Sîubel umfaßt inbeS nocß nicht bie

SluSnüßung färntlicßer in ber Songeffion enthaltenen Sßaffer*
fräfte, fonbern läßt einen wefentlicßen ©eil für fpätere
SluSnüßung unb Vergrößerung in Steferne. ©S hat fieß ein

3nitiatiöfomitee gebilbet, weießem einige Vanffirmen unb

öerfcßiebene notable Sßerfönlicßfeiten angehören, um bie SluS*

füßrung möglichft rafch 3U bewirten. SJian ßofft, fofern
feine Slnftänbe feitenS ber Veßörben erfolgen, in furger Qeit

3ttm SlnSbau unb gur fjinangterung feßreiteu 3U fönnen.

Üöaffevwerfgcfellfchaft ©rfjnpaufen. 3u neultcßer

Sißnttg beS SlnfficßtSrateS ber Sllumtntum=3nbufirie=Slftien*
®efeEfcßaft würbe u. a. aueß bie güage betreffenb bie Ver*

längernttg beS SJlietoertrageS mit ber SBafferwerfgefeEfcßaft

Scßapanfen für 600 Vferbefräfte beßanbelt unb bie ©t*
reftion ermächtigt, non bem QptionSrecßt auf fragliche
Verlängerung ©ebraud) gu maeßen. ®S foE jene Shaft nach

ben SBerfen ber 3llumtmmr*©efeEfcßafl am StßeinfaE elefirtfcß

übertragen werben.

fBaßnßof Soloißunt. ©aS ©ireftorium ber ©entrai*
baßu ßat befeßloffen, bie eleftrifcße traft borerft für bie

Veleucßtung ber ©auptwerfftätte in Qlten unb fpäter nach

Umbau beS VaßnfiofeS, and) für bie Velencßtung beS Vaßn*
ßofeS non bem ©leïtrigitâtêwerf QltewSlarburg in Stuppol*
hingen gu begießen, was etwa 250 fjjferbefräfte erforbern
wirb. 3JHt bem längft nötig geworbenen Umbau beS Vaßn*
ßofeS foE näcßfteS gfrühjaßr begonnen werben.

©leïtrifdje Schwebebahnen. ©te ©leftrigitâtê ®efell=

feßaft norm. Scßucfert in Stiirnberg, besw. bie ißr nahe*

fteßenbe tontinental=®efeEfd)aft für elcftr. Unternehmungen,
beabfidjtigen befanntlicß, baS Sßftem ber ScßWebebaßnen
mit eleftrifcßem Vetriebe in SlnWenbung gn bringen, gunäcßft

gwifeßen ©Iberfelb nnb Varmen, Wo neben ber f^on be*

fießenben Slineaubaßn bie neue Schwebebahn im ©bale bet

SBnpper unb bem fÇIuffe folgenb ßergefteEt werben fob'

Sängere 3eit ftanben ber Sacße Scßwierigfeiten entgegen,
boeß feßeinen aEe ©inberniffe beßoben gu fein ; non beft*

unterrichteter Seite wirb ber ,,3'tff. 3t0." mitgeteilt, baß

nict)t nur bie tongeffion längft erteilt würbe, fonbern awß

bie Vorarbeiten in ooEem ©ang finb, fo baß nunmeßr bie

VetriebSeröffnung für baS 3aßr 1897 in Slusficßt genommen
werben fönne.

©leftriftßc ©tra^etibaßn in ßöln. ©ie ftäbtifd)'
tommiffion hat laut „t. 3t0." bie öffentliche SlnSfcßretbnnb

gweier neuen 0roßen, eleftrifcß betriebenen Straßenbahnlinie^
hefCßloffen.

3Sei'öanb§niefen.
2)a§ föuitbcSIontitec beê ©chwcig. ©ewerffeßflft^

bunbcë, bie 3lrbeiter4inion 3üvicß unb ber ©laferfatö'
öerein beriefen auf leßten Samstag abenb eine Verfammlund
ins tafino Slnßerfißl ein, um gegen bie Dom feßweigerif^tf
©lafermeifteroprbanbe feit einem 3aßr eingeführten „feßmargef

Siften", Vroteft gu erheben. SUS Stebner traten oor be"

etwa 500 ©eilueßmern auf Q. Sang unb SftertenS.

©inftimmig würbe am Scßlnffe eine Siefolntion ange'

nommen, burd) rnelcße bem Vorftanbe beS feßweig. ©eweP

fcßaftSbnubeS ber Sluftrag erteilt wirb, unPergüglicß bet bet

aJieifterorganifation bie Slufßebung ber fdßwargen Sifte"'
fowie bie Slnerfenuung beS SlrbeiiSna^WeiSbnreauS beb

VerbanbeS ber ©lafergeßülfen als auSfcßließlicßen Slrbeitb'

naeßweis gu oerlangen. SoEte biefen Vegeßren nießt e"''

fproeßen Werben, fo ift fofort eine neue Verfammlung bff

©lafergeßülfen einguberufen, welcße über aEeS weitere VefcßW

gu faffen ßat.
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Jeder Versuch, lokal, oder wie die Großindustriellen es

befürworten, für die einzelnen Berufe gesondert, die Arbeits-
losenversicherung durchzuführen, wird sich als eine halbe
Maßregel erweisen. Die Bekämpfung der Arbeitslosennot
ist eine Ausgabe der Gesamtheit. An ihr hat der direkt

beteiligte Arbeiter, wie der Arbeitgeber, und am allermeisten
der Staat als Vertreter und Beschützer der Gesamtheit ein
gleich großes Interesse. Die Arbeitslosigkeit bringt den

Menschen ökonomisch und moralisch herunter und macht ihn
mehr und mehr zu einer Last für das ganze Gemeinwesen.
Sie ist eine Vorstufe des Stromer- und Verbrechertums.
Schon aus diesem Grunde muß der Staat im Interesse der

Gesamtheil an der Bekämpfung derselben den größten
Anteil nehmen.

Ganz abgesehen von seiner Pflicht, die ihm hier obliegt,
ist es auch zu seinem Nutzen, den üblen Folgen der Arbeits-
losigkeit direkt entgegen zu wirken, da dadurch die Armenlast
und die Kosten für die Krimaljustiz erheblich vermindert
werden.

Nach all dem Gesagten muß es daher nur als billig
erscheinen, wenn die Versicherungslast auf Arbeiter, Arbeit-
geber, Gemeinde und Staat gleichmäßig verteilt wird. Es
handelt sich um eine Versicherung, die nur auf der Basis
sozialer Grundsätze eingerichtet werden kann.

Wir sollten daher nicht ängstlich die Gefahr, arbeitslos
zu werden, in den verschiedenen Gewerben feststellen und
danach ihre Beitragspslicht bestimmen. Wollen wir in
doktrinärer und ängstlicher Weise verhüten, daß sa kein besser

gestellter Arbeiter oder eine besser gestellte Industrie für
einen schlechter situierten Arbeiter oder eine weniger begünstigte
Industrie ein Opfer zu bringen hat, dann lassen wir die

Hand lieber weg von der Angelegenheit, wir werden doch

nur etwas zustande bringen, was neben einigen Vorteilen
neue große Nachteile mit sich bringt.

Die Quoten, welche die Arbeiter an die Versicherungslast
beizutragen haben, sollen nicht fix nach Lohnklassen, wie im
Basler Entwurf, sondern nach einem procentualen Satze
ihres Lohnbetrages bestimmt werden, der jährlich gemäß den

Anforderungen der Versicherungsanstalt fixiert werden soll.
Die Arbeitslosigkeit ist ja nicht jedes Jahr gleich groß.
Dadurch würde die Versicherungslast für Arbeiter und Arbeit-
geber erträglicher werden. Es ist mir bekannt, daß die

Posamenter von Basel ebenfalls das System der procentualen
Prämienzahlung wünschen und dasselbe für ein weitaus
gerechteres Verfahren halten, als das von den Industriellen
Basels und Prof. Adler vorgeschlagene Lohnklassensystem.
Dieses System wie die blühende Kasuistik in Bezug auf die

Festsetzung der Höhe der Unterstützungen des Basler Ent-
Wurfes taugt nicht für eine für das praktische Leben berechnete

Institution der Schweiz.

In Bezug auf die Höhe der Unterstützung genügt es,

daß zwischen solchen, die für sich allein und solchen, die für
Angehörige zu sorgen haben, unterschieden wird und danach

zwei verschiedene Ansätze der Unterstützungsbeiträge festgesetzt

werden.
Aus praktischen Gründen sollten die Unterstützungen nickt

auch für den Sonntag ausgerichtet werden, weil diese Art
der Ausrichtung erstens ungebräuchlich ist und zweitens die

statistischen Vergleichungen erschweren würde.
(Fortsetzung folgt.)

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk an der Urnäsch (Kübel.) Dieser

Tage hat der Konzessionär die Pläne zur Erstellung einer

Kraftcentrale, bearbeitet von Herrn Ingenieur Kürsteiner,
bei der Regierung des Kantons Appenzell A.-Rh. eingereicht.
Aus dem begleitenden technischen Bericht geht hervor, daß
die projektierte Anlage 1500 Pferdekräfte für Licht und ca.

400 für Kraft oder Equivalent abzugeben in der Lage sein

wird. Dieses Quantum dürfte zweifellos ausreichen, um
den Bedarf der Appènzellischen Gemeinden zu decken und

wird, um die vollständige Ausnützung der Anlage zu sichern,
der Ueber.schuß im Kanton St. Gallen Verwendung finden
können.

Die Anlage in Kube! umfaßt indes noch nicht die

Ausnützung sämtlicher in der Konzession enthaltenen Wasser-

kräfte, sondern laßt einen wesentlichen Teil für spätere

Ausnützung und Vergrößerung in Reserve. ES hat sich ein

Initiativkomitee gebildet, welchem einige Bankfirmen und

verschiedene notable Persönlichkeiten angehören, um die Aus-
führung möglichst rasch zu bewirken. Man hofft, sofern
keine Anstünde seitens der Behörden erfolgen, in kurzer Zeit
zum Ausbau und zur Finanzierung schreiten zu können.

Wasserwerkgcsellschast Schaffhausen. In neulicher

Sitzung des Aussichtsrates der Aluminium-Industrie-Aktien-
Gesellschaft wurde u. a. auch die Frage betreffend die Ver-
längerung des Mietvertrages mit der Wasserwerkgcsellschast

Schaffhausen für 600 Pferdekräste behandelt und die Di-
rektion ermächtigt, von dem Optionsrecht auf fragliche
Verlängerung Gebrauch zu machen. Es soll jene Kraft nach

den Werken der Aluminium-Gesellschaft am Rheinfall elektrisch

übertragen werden.

Bahnhof Solothurn. Das Direktorium der Central-
bahn hat beschlossen, die elektrische Kraft vorerst für die

Beleuchtung der Hauptwerkstätte in Ölten und später nach

Umbau des Bahnhofes, auch für die Beleuchtung des Bahn-
Hofes von dem Elektrizitätswerk Olten-Aarburg in Ruppol-
dingen zu beziehen, was etwa 250 Pferdekräfte erfordern
wird. Mit dem längst nötig gewordenen Umbau des Bahn-
Hofes soll nächstes Frühjahr begonnen werden.

Elektrische Schwebebahnen. Die Elektrizitäts - Gesell-

schaft vorm. Schuckert in Nürnberg, bezw. die ihr nahe-

stehende Kontinental-Gesellschaft für elcktr. Unternehmungen,
beabsichtigen bekanntlich, das System der Schwebebahnen
mit elektrischem Betriebe in Anwendung zu bringen, zunächst

zwischen Elberfeld und Barmen, wo neben der schon be-

stehenden Niveaubahn die neue Schwebebahn im Thale der

Wupper und dem Flusse folgend hergestellt werden sock

Längere Zeit standen der Sache Schwierigkeiten entgegen,
doch scheinen alle Hindernisse behoben zu sein; von best-

unterrichteter Seite wird der „Frkf. Ztg." mitgeteilt, daß

nicht nur die Konzession längst erteilt wurde, sondern auch

die Vorarbeiten in vollem Gang sind, so daß nunmehr die

Betriebseröffnung für das Jahr 1897 in Aussicht genommen
werden könne.

Elektrische Straffenbahn in Köln. Die städtische

Kommission hat laut „K. Ztg." die öffentliche Ausschreibung
zweier neuen großen, elektrisch betriebenen Straßenbahnlinien
beschlossen.

Verbandswesen.
Das Bundeskomitee des Schweiz. Gewerkschafts-

bundes, die Arbeiter-Union Zürich und der Glaserfach'
verein beriefen auf letzten Samstag abend eine Versammlung
ins Kasino Außersihl ein, um gegen die vom schweizerisch^

Glasermeisterverbande seit einem Jahr eingeführten „schwarzen

Listen", Protest zu erheben. Als Redner traten vor den

etwa 500 Teilnehmern auf O. Lang und Mertens.
Einstimmig wurde am Schlüsse eine Resolution ange-

nommen, durch welche dem Vorstande des schweiz. Gewest-

schaftsbundes der Auftrag erteilt wird, unverzüglich bei der

Meisterorganisation die Aufhebung der schwarzen Listen-

sowie die Anerkennung des Arbeitsnachweisbureaus de--

Verbandes der Glasergehülfen als ausschließlichen Arbeit^
Nachweis zu verlangen. Sollte diesen Begehren nicht ew-

sprachen werden, so ist sofort eine neue Versammlung b?

Glasergehülfen einzuberufen, welche über alles weitere Beseht
zu fassen hat.
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